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ACHTUNG:

OK DECKEL HAUSREVISIONSSCHÄCHTE AUF

HÖHE DER JEWEILS AN DER GRUNDSTÜCKS-

SEITE ANLIEGENDEN PFLASTERZEILE,

GEHWEG/STRASSE, SETZEN!

REGELGEFÄLLE FÜR HAUS-

ANSCHLUSSLEITUNGEN 10 ‰

ACHTUNG TRENNSYSTEM:

BEI ERSTELLUNG DER HAUSANSCHLÜSSE

AUF STRIKTE TRENNUNG VON SCHMUTZ- UND

REGENWASSER ACHTEN,

FEHLANSCHLÜSSE VERMEIDEN.

REDUZIERTES MISCHSYSTEM

BEI GEEIGNETEM BODEN VERSICKERUNG

DER NICHT VERUNREINIGTEN OBERFLÄCHEN-

WASSER, z.B. VON DACHFLÄCHEN USW.

SICKERSCHÄCHTE NACH MUSTERPLAN

BEI  AUFTRETEN VON GRUNDWASSER BZW. BEI BODENAUSTAUSCH,  SIND JE NACH BODENART

UND GEFÄLLE DRÄNAGENVERSCHLÜSSE BZW. SCHICHT- UND SICKERWASSERSPERREN IN

AUSREICHENDER ANZAHL HERZUSTELLEN.

BEI  HAUS- UND GRUNDSTÜCKSANSCHLÜSSEN DIN 1986 BEACHTEN. LAGE- UND HÖHENMÄSSIG

MIT GRUNDEIGENTÜMER UNBEDINGT ABSTIMMEN. REVISIONSSCHÄCHTE IN DER REGEL 1.50 m

HINTER GRUNDSTÜCKSGRENZE SETZEN. BEI  BESTEHENDEN GEBÄUDEN, ANSCHLÜSSE

ÜBERPRÜFEN UND  GGF. NEU ERSTELLEN BZW. AUF NEUEN KANAL UMSCHLIESSEN. BEI

ERSTELLUNG DER HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN OHNE REVISIONSSCHACHT IST DAS

LEITUNGSENDE LAGEMÄSSIG AUF FIXPUNKTE (EVTL. KOORDINATEN) UND HÖHENMÄSSIG

NACH m ü.NN GENAU EINZUMESSEN UND ZU DOKUMENTIEREN.

ACHTUNG:

DIE DARSTELLUNG VON SPARTENANLAGEN IN DEN LAGEPLÄNEN ERFOLGT NACHRICHTLICH,

NACH DEN ANGABEN DER SPARTENTRÄGER.VERBINDLICHE ANGABEN KÖNNEN NUR VON DEN

VER- UND ENTSORGUNGSUNTERNEHMEN EINGEHOLT WERDEN.

FÜR DIE VOLLSTÄNDIGKEIT HAFTET DAS IB MAYR NICHT!

IN NÄHE WICHTIGER SPARTEN DÜRFEN TROTZ VORLAGE VON BESTANDSPLÄNEN

AUFGRABUNGSARBEITEN ERST VORGENOMMEN WERDEN, WENN DURCH SUCHSCHLITZE DIE

GENAUE LAGE DER ANLAGE ERKUNDET IST.

STAND DER DIGITALEN FLURKARTE: JANUAR 2015

ACHTUNG:

"NUTZUNG DER BASISDATEN DER BAYERISCHEN VERMESSUNGSVERWALTUNG" DIE DAR-

STELLUNG DER FLURSTÜCKSGRENZEN IN DIESEM PLAN IST KEINE VERBINDLICHE GRENZ-

FESTSTELLUNG IM SINNE DES VERMESSUNGS- UND KATASTERGESETZES (VermKAtG).

RECHTLICHE ANSPRÜCHE KÖNNEN DARAUF NICHT GESTÜTZT WERDEN. KATASTERANGABEN

SIND GRUNDSÄTZLICH VOM VERMESSUNGSAMT BZW. DER DIREKTION FÜR LÄNDL. ENT-

WICKLUNG BESTÄTIGEN ZU LASSEN.

QUERSCHNITTE DER HAUSANSCHLUSSLEITUNGEN

SCHMUTZWASSER (TRENNSYSTEM) i.d.R.  DN 150

EINZELHÄUSER i.d.R.  DN 150

DOPPELHÄUSER

WOHNANLAGEN QUERSCHNITTE i.d.R.

ZWECKBAUTEN > DN 150 MIT GRUND-

GEWERBEBAUTEN EIGENTÜMER ABSTIMMEN

MISCHWASSER UND

REGENWASSER

(BEI TRENNSYSTEM)

BEIM EINBAU NEUER KANÄLE UND BAUWERKE IN EIN VORHANDENES KANALSYSTEM SIND VOM

AN DIE ANSCHLUSSBESTANDSHÖHEN SOWIE QUERSCHNITTE UND MATERIAL, VOR

MATERIALBESTELLUNG ZU ÜBERPRÜFEN UND MIT DEN PLANANGABEN ZU VERGLEICHEN.

BEI DIFFERENZEN IST DIE BAULEITUNG SOFORT ZU VERSTÄNDIGEN!

SÄMTLICHE HÖHENANGABEN SIND VOR AUSFÜHRUNG

AUF FUNKTIONALITÄT VOR ORT ZU ÜBERPRÜFEN!
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NEU GEPLANTE HAUSREVISIONSSCHÄCHTE MIT ANSCHLUSS-

LEITUNGEN DN 150 (LAGEMÄSSIGER VORSCHLAG)

  FÜR MISCHWASSER

  FÜR UNVERSCHMUTZES NIEDERSCHLAGSWASSER

  FÜR SCHMUTZWASSER

  NEU GEPLANTE SSK-LEITUNG DN 150 / DN 200

  BESTEHENDER ABZWEIG KÄMPFER MIT BEST. HAUSANSCHLUSS

BESTEHENDER ABZWEIG SCHEITEL

  BESTEHENDER ABZWEIG KÄMPFER

STAND BEBAUUNGSPLAN VOM 18.07.2013 VON AB SCHAFFNER

STAND STRASSENPLANUNG VOM 28.02.2014 VON IB MAYR

ACHTUNG:

KANALKATASTER BEFINDET SICH IM AUFBAU.

DARSTELLUNG DES VORHANDENEN KANALNETZES NICHT VOLLSTÄNDIG

DIGITALE FLURKARTE,    STAND:      01.2015

STRASSENPLANUNG,      STAND: 28.02.2014

KANALPLANUNG,              STAND: 25.09.2014

BEBAUUNGSPLANUNG,   STAND:      07.2013

LAGE DER BESTEHENDEN LEITUNGEN UND KABEL AUS

BESTANDSPLÄNEN DER SPARTENTRÄGER ÜBERNOMMEN.

KEINE GEWÄHR.

VOR BAUAUSFÜHRUNG SIND DIE BESTANDSPLÄNE DER

BETROFFENEN SPARTENTRÄGER ANZUFORDERN.

BEZÜGLICH DER VERWENDBARKEIT UND

VOLLSTÄNDIGKEIT VORSORGLICH VERLEGTER LEEROHRE

KANN AUFGRUND SPÄTERER TECHNISCHER ODER

SONSTIGER ÄNDERUNGEN NICHT GEHAFTET WERDEN.

ACHTUNG:

BEACHTEN, DASS NEUE LAMPEN AUF DIE GRENZE GESETZT WERDEN. DIE NEUEN

VERTEILERKÄSTEN SIND IN DIE BAUGRUNDSTÜCKE MIT DER VORDERSEITE BÜNDIG

ZUR GRUNDSTÜCKSGRENZE ZU STELLEN.

BESTEHENDE STROMKABEL (NIEDERSPANNUNG)

BESTEHENDE STROMKABEL (MITTELSPANNUNG)

NEU GEPLANTE STROMKABEL (NIEDERSPANNUNG)

BESTEHENDE TELEKOM-KABEL (UNTERIRDISCH)

NEU GEPLANTE TELEKOM-KABEL + NEU GEPLANTER SPEEDPIPE LEHRROHRVERBAND

MIT HAUSANSCHLÜSSEN

TELEKOM

STROM

BESTEHENDE WASSERLEITUNG

NEU GEPLANTE WASSERLEITUNG DN 100 GGG

ENTFALLENDE WASSERLEITUNG

WASSER

ERLÄUTERUNG SPARTEN:

ACHTUNG:

BEI DEN EINGETRAGENEN SPARTEN HANDELT ES SICH

UM KEINE SPARTENPLANUNG, SONDERN UM EINEN

TRASSENVORSCHLAG. DETAILPLANUNGEN SIND VON

SPARTENTRÄGERN DURCHZUFÜHREN.
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ACHTUNG:

VERMUTETE LAGE DER STROMKABEL (MITTELSPANNUNG).

GENAUE LAGE IST VOR ORT VOR DEN BAUARBEITEN ZU

PRÜFEN!!!

UH

UH

UH

UH

UH

Telekom-Verteilerkasten

Telekom-Verteilerkasten

NEU GEPLANTE LAMPENSTANDORTE

LAMPENSTANDORTE

VOR ORT PRÜFEN


